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Vortrag 20.4.2010, Parlament                                                                Vortragsmanuskript
Dr. Karl KORINEK
Der Schutz der Menschenwürde im Verfassungsrecht 

und im internationalen Recht

I.

Es ist gut, dass wir uns wieder einmal der Erörterung von Fragen des Schutzes der Menschenwürde widmen, nicht zuletzt, weil sich die Rechtslage für Österreich durch die Grundrechtscharta der EU verändert hat. Es ist – wie Sie gleich sehen werden – gar nicht so leicht, eine Ordnung in das geltende Recht zu bringen, insbesondere, wenn man die nationale und die internationale Dimension des Schutzes der Menschenwürde gemeinsam betrachtet.
Die Basis ist seit langem gleich: Die Menschenwürde ist in der zivilisierten Welt im Laufe der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts weitgehend als der zentrale Wert anerkannt worden. Sie findet ihre geistesgeschichtliche Wurzel in der vom jüdisch-christlichen Menschenbild geprägten Kultur der Lehre von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen.
In der Genesis lesen wir: „So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Als Gottes Abbild schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.“ Und im Psalm 8 ist geschrieben, dass Gott den Menschen „mit Glanz und Herrlichkeit“ ausgestattet hat – oder wie es in der Übersetzung von van Swieten heißt, die durch Haydns Schöpfung unvergänglich geworden ist: „Mit Würd‘ und Hoheit angetan“.

Aber die Überzeugung von der Bedeutung der Menschenwürde als grundlegender Wert der Menschheit hat sich in der zivilisierten Welt über diese Wurzeln hinaus weithin durchgesetzt und wird heute nicht nur in der abendländischen Kultur anerkannt. Das hat uns nicht zuletzt die UNO-Menschenrechtskonferenz, die Ende des vergangenen Jahrhunderts in Wien stattgefunden hat, bewusst gemacht.
Der Rechts- und Staatsphilosoph René Marcic hat einmal formuliert, Würde und Freiheit des Menschen seien „die präpositiven Strukturelemente der positiven Rechtsordnung“.

Das ist richtig, aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die Menschenwürde auch im positiven Recht verbürgt ist, in aller Regel an prominenter Stelle wie etwa am Beginn der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der VN oder in manchen staatlichen Verfassungen, etwa im Bonner Grundgesetz, das in Reaktion auf die Verbrechen des Nationalsozialismus ausdrücklich formuliert: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Der frühere deutsche Bundespräsident Johannes Rau hat dazu – mit Blick auf manche Fehlentwicklungen – einmal formuliert: „Im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht: die Würde der Deutschen, sondern da steht: Die Würde des Menschen.“

In ähnlicher Weise wie das Bonner GG formuliert Art 1 der Grundrechts-Charta der EU; wir werden darauf zurückkommen.
So schön diese vielfältigen Bekenntnisse und Gewährleistungen an sich sind; es bringt das juristische Probleme mit sich, denn die Gewährleistungen der verschiedenen Dokumente passen nicht wirklich zusammen. Sie sind von unterschiedlicher Bindungskraft und von unterschiedlichem Gewicht.

Zum näheren Inhalt des Bekenntnisses zum Schutz der Menschenwürde gibt es in den verschiedenen Dokumenten keine Festlegungen. Im Kern ist freilich wohl stets dasselbe gemeint. „In etwa“ verstehen wir, was gemeint ist; aber wohl nur „in etwa“, eben nicht präzise. Letztlich dürften Evidenz und Konsens den Ausschlag geben.

Die Anforderungen der Menschenwürde – wie immer man sie konkret bestimmt – sind im demokratischen Rechtsstaat durch den demokratisch legitimierten Gesetzgeber zu realisieren – daher passt das heutige Thema sehr gut in dieses Haus. Aber der Gesetzgeber ist in seiner Ausgestaltungsmacht nicht frei, er ist eben an den Grundsatz der Menschenwürde gebunden; da dieser keinen präzise bestimmbaren Inhalt hat, wird man von einem relativ weiten Spielraum des Gesetzgebers auszugehen haben. Und letztlich wird die Bestimmung des Kerns der Menschenwürde von der Judikatur, und zwar insbesondere von der Judikatur auf international-rechtlicher Ebene geleistet werden.
II.

Wie sieht das – um nach dieser Einleitung zu meinem konkreten Thema zu kommen – mit der Gewährleistung des Schutzes der Menschenwürde in Österreich aus? 

Da ist zunächst einmal hervorzuheben, dass es schon in § 16 des ABGB aus 1811 heißt: „Jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte.“ Man sollte das nicht herunterspielen, denn immerhin ist das nach wie vor geltendes positives Recht. Zur Zeit seiner Entstehung hatte diese Bestimmung so etwas wie einen Grundrechtscharakter und dementsprechend wird sie in der Lehre zu Recht als „Zentralnorm unserer Rechtsordnung“ (Aicher in Rummel) bezeichnet.
Die wichtigste verfassungsrechtliche Aussage zum Schutz der Menschenwürde stammt vom Verfassungsgerichtshof. Dieser hat in einer Entscheidung aus 1993 unter ausdrücklichem Hinweis auf die Ableitung des Rechtsgrundsatzes der Personen- und Menschenwürde bei Franz Bydlinskis „Fundamentalen Rechtsgrundsätzen“ den Rechtsgrundsatz der Menschenwürde als „allgemeinen Wertungsgrundsatz unserer Rechtsordnung“ bezeichnet, der es insbesondere ausschließt, dass ein Mensch jemals als bloßes Mittel für welche Zwecke immer betrachtet und behandelt werden darf. Manche haben versucht, die zitierte zentrale Aussage des VfGH als obiter dictum abzutun. Das ist es aber nicht. Es ist eine ganz bewusst gewählte Formulierung.
Walter Berka hat den Gedanken weitergeführt und formuliert: „Weil letztlich alle Grundrechte ihre gemeinsame Mitte im Schutz der menschlichen Würde haben, kann man … von einem umfassenden grundrechtlichen Schutz der Menschenwürde ausgehen. Seine praktische Bedeutung liegt in der Gewährleistung eines unantastbaren Kernbereichs, den es bei allen Grundrechten gibt und in den der Staat nicht eingreifen darf.“
Das Prinzip der Menschenwürde ist der Leitgedanke der hinter den Grund- und Freiheitsrechten steht, und es ist auch geltendes österreichisches Verfassungsrecht. Verfassungsrechtlich realisiert und konkretisiert wird das Prinzip des Schutzes der Menschenwürde insbesondere durch den Gleichheitsgrundsatz und die Freiheitsrechte. Aber auch soziale Rechte finden ihre gedankliche Grundlage in der Menschenwürde. Die Menschenwürde wird durch die Grundrechtsgewährleistungen und die Einräumung sozialer Rechte realisiert, aber auch dadurch, dass niemand bei Ausübung seiner Rechte die Menschenwürde anderer verletzen darf.

Letztlich ist der Gedanke der Menschenwürde ja überhaupt das tragende Fundament unserer demokratischen Ordnung. Und auch das Verbot aller Organisationen, die die Bevölkerung ihrer demokratischen Rechte zu berauben bestrebt sind (Art 9 des Staatsvertrags von Wien), und im Speziellen das Verbot des Nationalsozialismus haben entscheidend mit dem Schutz der Menschenwürde zu tun. Solche Ideologien stehen nämlich in diametralem Gegensatz zu diesem, die abendländische Kultur und unser Rechtssystem prägenden Prinzip. Die Menschenwürde ist der zentrale Wert, auf dem unser Staat und unsere Gesellschaft gründen.
III.

Wenn ich mich nun im Folgenden dem Schutz der Menschenwürde im internationalen Recht zuwende, muss ich mit dem für die Entwicklung des Menschenrechtsschutzes zentralen Dokument beginnen, mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948. Diese beginnt mit den Worten: „Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet,“ (verkündet die Generalversammlung die vorliegende Allgemeine Erklärung der Menschenrechte …). Und Art 1 der Erklärung fügt hinzu: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“
Der rechtliche Charakter der Menschenrechtsdeklaration ist nach heute wohl vorherrschender Auffassung differenziert zu sehen. Einige der Gewährleistungen sind zu geltendem, verbindlichem Völkergewohnheitsrecht geworden, im Übrigen hat die Charta eine mittelbare Rechtswirkung und ist auf eine entsprechende Transformation angewiesen. Von Völkerrechtlern des anglo-amerikanischen Raums ist aber in jüngerer Zeit darauf hingewiesen worden, dass viele der Garantien der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Aufnahme in staatliche Grundrechtskataloge und internationale Verträge „mittlerweile zu allgemeinen Rechtsprinzipien herangereift seien, die als solche von den zivilisierten Nationen dieser Erde anerkannt würden“ (so eine Formulierung einer 1989 in Oxford entstandenen Untersuchung).
Über die Frage, welche der Gewährleistungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte welchen dieser drei rechtlichen Kategorien (verbindliches Völkergewohnheitsrecht – transformationsbedürftiger Grundsatz – allgemeine Rechtsgrundsätze) zuzuordnen ist, kann man natürlich in Grenzfällen unterschiedlicher Meinung sein. Darum geht es aber hier nicht. Für unser Thema können wir festhalten, dass das Prinzip des Schutzes der Menschenwürde von der Völkergemeinschaft als Leitprinzip anerkannt ist und – wie Ralf Dreier im Grundgesetz-Kommentar geschrieben hat - jedenfalls in seinem Kernbereich dem ius cogens zuzurechnen sein dürfte.
Auch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) nimmt in ihrer Präambel auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen Bezug. Diese Präambel der EMRK ist übrigens auch positives österreichisches Verfassungsrecht; im Handkommentar von Heinz Mayer ist sie allerdings nicht einmal abgedruckt.

Obwohl die Menschenwürdegarantie im normativen Text der EMRK sonst nicht vorkommt, hat der Straßburger Gerichtshof mehrfach – etwa im Zusammenhang mit der Judikatur zur Sterbehilfe – betont: „Grundlage und durchgehendes Motiv der Konvention ist der Respekt vor der Würde des Menschen und vor seiner Freiheit.“ Und in einer anderen  Entscheidung hat er rassistische Gewalt mit dem Argument verurteilt, dass das gegen die Menschenwürde verstößt.
IV.
Wir können also als Zwischenresümee festhalten, dass der Gedanke des Schutzes der Menschenwürde im genuin österreichischen Recht und in der EMRK zwar nicht explizit gewährleistet ist, aber dem Schutz der Grund- und Menschenrechte als Grundsatz zugrunde liegt. Die Menschenwürde ist „das eigentliche Fundament der Grundrechte“, wie das Roman Herzog einmal so treffend formuliert hat.

Das bedeutet, dass die Grundrechte im Sinn des Prinzips der Menschenwürde zu interpretieren und anzuwenden sind. Sowohl die Freiheitsrechte als auch der Gleichheitsgrundsatz. Das wieder hat einerseits Bedeutung insbesondere für die Bestimmung des unantastbaren Kerngehalts der Grundrechte und ist andererseits für die Grenzen des Gebrauchs von Freiheitsrechten von Bedeutung; denn der Gebrauch der Grundrechte darf die Würde anderer Menschen nicht verletzten.

Freilich: Effektiv werden solche Verankerungen nur dann, wenn es Einrichtungen gibt, die verbindliche Entscheidungen treffen können, die die Staatsorgane und andere Verpflichtete rechtlich binden. Im innerstaatlichen Bereich ist das durch die Einrichtung des VfGH und die ihm übertragenen Kompetenzen gesichert. Und auch im Bereich der EMRK gibt es mit dem Straßburger Gerichtshof eine entsprechende Einrichtung. Beide können freilich nur tätig werden, soweit ihnen das materielle Recht ein Eingreifen ermöglicht und den Kontrollmaßstab gibt.

V.

Zwar ist der Gedanke des Schutzes der Menschenwürde historisch gesehen als Reaktion auf die Verbrechen des Nationalsozialismus und anderer diktatorischer Regime zu verstehen, doch ist er in seiner aktuellen Bedeutung natürlich zukunftsbezogen. In der jüngeren Literatur werden vor allem die aktuellen Gefährdungen durch die Bio- und Informationstechnologien besprochen; aber es sind auch andere Dimensionen, die wir ins Auge fassen müssen.

Zeit und Ort erlauben es nicht, die angesprochenen Probleme ausreichend zu besprechen und den vielfältigen Anwendungsfällen nachzugehen. Aber ich will doch nicht bloß abstrakt bleiben. Daher einige, natürlich bloß beispielhafte Hinweise; die beiden folgenden Referate werden ja auf zwei wichtige Teilbereiche eingehen können.

Erster Hinweis, veranlasst durch eine vor einigen Wochen ergangene Entscheidung des EGMR: Gibt es – so müssen wir uns fragen – aus dem Grundsatz der Menschenwürde abzuleitende Grenzen für die „Machbarkeit von Menschen“? Wenn wir über die Zulässigkeit bzw. die Grenzen der Zulässigkeit der „In-vitro-Fertilisation“ diskutieren, kommen dem historisch Informierten sicher Erinnerungen an die von den Nazis angedachte „Produktion“ reinrassiger oder genetisch als besonders wertvoll bzw. tüchtig angesehener Menschen. Das war letztlich das Ziel etwa des von der SS 1935 gegründeten Vereins „Lebensborn“, der sich zunächst um uneheliche Mütter und ihre Kinder gekümmert hatte, allerdings nur um „reinrassige“ Mütter und Kinder, und dann der zielgerichteten Zusammenführung von Menschen diente. Mit solchen Zielen ist eine klare Absage an den Gedanken der Menschenwürde verbunden. Ich will nicht behaupten, dass Befürworter einer großzügigeren Erlaubnis zu künstlicher Befruchtung auch nur in Ansätzen solche Ziele im Auge hätten; aber bei der Beurteilung der Grenzen, die die Menschenwürde hier der Gesetzgebung zieht, müssen alle möglichen (auch unbeabsichtigte) Folgen mit bedacht werden.
Ein anderer Hinweis: Wie weit ist es mit der Menschenwürde vereinbar, wenn sich Menschen bei allen möglichen Gelegenheiten filmen lassen müssen, beim Straßenverkehr, bei der Benützung von Verkehrsmitteln, im Stiegenhaus, bei Geldgeschäften oder wenn sie ins Theater gehen – um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Oder sich filmen lassen (müssen), wenn sie einfach zu Hause sind, im Garten – und dann noch befürchten müssen, dass das aufgenommene Material im Internet verbreitet wird. Für das, was wir hier derzeit mit den Google-Aktionen erleben, gibt es nicht einmal den entferntesten sicherheitspolitischen Rechtfertigungsgrund, ganz im Gegenteil. Für mich hat das auch etwas mit Menschenwürde zu tun.
Ein dritter Gedanke: Die frühere Präsidentin des Deutschen Bundesverfassungsgerichts Jutta Limbach hat einmal gesagt, dass der Gedanke der Menschenwürde auch zur „Zivilisierung des Kapitalismus“ beitragen kann. In der Tat sehen wir den Zusammenhang zwischen sozialen Positionen und dem Menschenrechtsschutz gerade bei der Entstehung der Europäischen Grundrechtecharta – Roman Herzog hat der Sache nach eine ganz ähnliche Position bezogen, als er meinte, soziale Positionen sollten vor allem soweit in die Grundrechtscharta aufgenommen werden, als sie einen Bezug zum Kern der Menschenwürde aufweisen.
Ein weiterer Hinweis, der zeigen soll, dass die Menschenwürde der Ausübung der Grundrechte Grenzen setzen kann. In der Literatur wird etwa darauf hingewiesen, dass es dem Schutz der Menschenwürde entsprechen kann, den „reinen Forscherdrang“ zu begrenzen oder der Ausübung der Kunstfreiheit Grenzen zu setzen, wo die Menschenwürde anderer verletzt wird. Ethische Postulate bekommen hier auch rechtliche Relevanz. Natürlich ist alles nicht so ungefährlich, weil man diese Gedanken auch missbrauchen kann und die Gefahr nicht von der Hand zu weisen ist, dass mit solchen Argumenten mühsam errungene Freiheiten wieder eingeschränkt werden. Aber dennoch muss man festhalten: Die Menschenwürde gibt eine Grenze, sie setzt der Ausübung von Freiheit durch Menschen zu Lasten anderer Menschen eine Schranke. Wo diese liegt, kann letztlich nur von der Judikatur im Einzelfall bestimmt werden; und hier ist – im Interesse des Gebrauchs der Freiheitsverbürgungen – Zurückhaltung, Respekt und Ausgewogenheit verlangt.
VI.

Ich komme zum Abschluss zu einem wichtigen Punkt in der neueren Rechtsentwicklung. Zwar ist der Schutz der Menschenwürde  im genuin österreichischen Verfassungsrecht und in der EMRK schon seit langem als Grundsatz verankert, mit all den Wirkungen, über die wir gesprochen haben und die ich durch einige wenige Beispiele skizziert habe. Aber vor etwa fünf Monaten hat sich für Österreich hier doch Einiges verändert: Als Folge des Inkrafttretens des Lissaboner Vertrags ist die Grundrechtscharta der Europäischen Union verbindlich geworden. Und in deren Art 1 heißt es – in sichtlicher Anlehnung an das Bonner GG: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen.“

Zwei wesentliche Neuerungen sind mit dieser Verankerung des Schutzes der Menschenwürde, die nunmehr geltendes Recht darstellt, verbunden: Der Umstand, dass der Würdeschutz damit ausdrücklich als materielles Recht verankert ist, und die Forderung, dass die Menschenwürde – umfassend! – zu achten und zu schützen ist. Auf diese beiden Aspekte ist noch einzugehen:
1. Die Kommentatoren der Grundrechtscharta sind sich heute weitgehend einig, dass mit Art 1 auch die Gewährleistung eines subjektiven Rechts verbunden ist. In den Erläuterungen wird die – wie das deutsche BVerfG von Anfang an zu Art 1 GG judiziert hat – „Doppelnatur“ der Gewährleistung der Menschenwürde anerkannt. Ausdrücklich heißt es, dass die Menschenwürde das eigentliche Fundament der Grundrechte sei und auch „ein Grundrecht an sich“ – also für sich ein subjektives, einforderbares Grundrecht ist. Das ist heute allgemein anerkannt, obwohl der Wortlaut eine solche Interpretation gar nicht nahelegt. Aber die Materialien sprechen eine so deutliche Sprache, dass diese Konsequenz kaum zu leugnen ist.
Ein eigenständiger Gehalt der Garantie der Menschenwürde dürfte damit allerdings angesichts der außerordentlichen, unseren Grundrechtskatalog übertreffenden Regelungsdichte der Charta nur selten in Betracht kommen. Und überdies muss man bedenken, dass die Grundrechtscharta der EU ja nur für die Organe der EU und für die Mitgliedstaaten, aber hier nur bei der Durchführung des Unionsrechts gilt. Das bedeutet, dass Art 1 nur im gemeinschaftsrechtlich relevanten Bereich subjektive Rechte gewährleistet, nicht aber im Bereich des rein nationalen Rechts. Selbst dort, wo einer österreichischen Rechtsvorschrift eine Vorschrift des EU-Rechts zugrundeliegt, gilt – nach zutreffender Auffassung – die Grundrechtscharta nur in Bezug auf die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben, nicht aber für den autonomen Bereich der nationalen Umsetzung; hier gelten ja die nationalen Grundrechtskataloge. Das ist eine Folge der Geltungsbereichsregelung des Art 51 der Charta.
In diesem eingeschränktem Bereich, in dem das Grundrecht des Schutzes der Menschenwürde gilt, kann man es aber nur sehr schwer durchsetzen: Denn beim Verfassungsgericht durchsetzbares Verfassungsrecht wurde ja nicht geschaffen und eine Grundrechtsbeschwerde an den EuGH gibt es bekanntlich nicht. In vielen, vielleicht sogar in den meisten Konstellationen kann man wahrscheinlich die Behandlung einer Klage oder Beschwerde bei einem österreichischen Höchstgericht erreichen, die Fragen einer Verletzung der Menschenwürde aufwirft; da könnte dann das österreichische Gericht zur Vorlage der Frage nach der Übereinstimmung des Aktes oder des diesem zugrundeliegenden Gesetzes an den EuGH verpflichtet sein. So wird eine Durchsetzung in dem eingeschränkten Bereich zwar oft möglich sein, aber halt nur sehr mittelbar und langwierig.

Ein merkwürdiges Ergebnis: Der Schutz der Menschenwürde ist als eigenständiges Grundrecht nur für einen Teil der Rechtsordnung gewährleistet, nämlich wenn und soweit die Vorschriften unionsrechtlich vorherbestimmt sind; und auch dort ist es nur schwer durchsetzbar. Man hätte dieses merkwürdige Ergebnis vermeiden können, denn die Politik ist auf die Problematik hingewiesen worden. Und im Grundrechts-Ausschuss des Österreich-Konvents hat man deutlich erkannt, welche Schwierigkeiten ein Auseinanderklaffen der Grundrechtskataloge für den innerstaatlichen Bereich und für den Unionsbereich bereiten kann. Und es gab einen weithin akkordierten Vorschlag – wie vieles von den in den Ausschüssen wohl vorbereitenden Vorschlägen des Österreich-Konvents nicht realisiert.
2. Der zweite Aspekt, den ich jetzt hervorheben muss, ergibt sich aus der Aussage, dass die Menschenwürde „zu achten und zu schützen“ ist. Damit ist die Frage aufgeworfen, wie und wem gegenüber das Grundrecht der Menschenwürde wirken soll. Sie ist „zu achten und zu schützen“ – und zwar offenkundig, da es hier keine Einschränkung gibt, von jedermann, nicht nur von der staatlichen Autorität, wie es im Bonner GG normiert ist. Die Grundrechtsdogmatik hat sich eben weiterentwickelt und so hat man im EU-Recht eine Formulierung verwendet, die auf eine umfassende Drittwirkung der Menschenwürde deutet und dem Staat expressis verbis eine Schutzpflicht auferlegt.
Die erste Frage, die wir uns dazu stellen müssen, ist, ob diese weitgehenden Wirkungen auch nur für den Bereich des Gemeinschaftsrechts gegeben sind. Ich meine nicht. Zwar gilt der wiedergegebene Satz angesichts des Art 51 der Charta unmittelbar nur bei Erlassung und Durchführung von EU-Recht. Aber wir haben ja vorhin gehört, dass die Lehre auch schon bisher eine umfassende Bindungswirkung der Menschenwürde in unserer Rechtsordnung angenommen hat. Und dabei wird’s wohl bleiben.
Also: die Menschenwürde ist – im gesamten Bereich der Rechtsordnung – zu achten und zu schützen.

Was das „achten“ anlangt sehe ich kein strukturell neues Problem: Die Menschenwürde hat insoweit die Funktion der Begrenzung der Ausübung von Rechten durch andere. Alle Grundrechtsverbürgungen stehen in irgendeiner Weise unter dem Vorbehalt der Begrenzung durch den Gesetzgeber; dessen Sache ist es, das Gemeinwohl im Auge zu behalten und die Rechte anderer zu schützen. Diese Grenzen sind nun eben durch die Menschenwürde mitbestimmt.

Schwieriger ist es mit dem „schützen“: Soweit eine Drittwirkung angeordnet ist und eine staatliche Schutzpflicht besteht, kommt – ich knüpfe an den Beginn meines Referats an – dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber die entscheidende Funktion zu. Denn wieweit die Menschenwürde zwischen Privaten wirken soll und was der Staat schützt und in welcher Weise er es schützt, muss der Gesetzgeber festlegen.
Um die vorhin angesprochenen Beispiele aufzunehmen: Welche Grenzen der künstlichen Befruchtung das Gesetz ziehen soll, ist Sache des Gesetzgebers. Und ob das Beobachten von Menschen und ihres Umfelds und die Verbreitung solcher Informationen zugelassen werden und allenfalls ob hiefür Grenzen normiert oder Genehmigungen erforderlich sein sollen, hat der Gesetzgeber zu bestimmen. Aber der Gesetzgeber muss sich bewusst sein, dass er bei der Festlegung der Bestimmungen grundsätzlich verpflichtet ist, durch entsprechende Regelungen die Menschenwürde zu sichern. Wo die Grenzen zu ziehen sind, ist die Prärogative des Gesetzgebers; aber er steht unter der auch rechtlich kontrollierbaren Verpflichtung zur Wahrung der Menschenwürde, der Verpflichtung zu ihrem Schutz und zu ihrer Achtung. Ich würde etwa eine Verpflichtung zum gesetzgeberischen Tätigwerden bei den laufenden „Google-Aktionen“ annehmen.
Die Durchsetzung solcher Verpflichtung ist freilich schwierig. Das Problem ist ähnlich strukturiert wie das Problem der Durchsetzung von sozialen Grundrechten und anderen positiven Rechten: Für den EU-Bereich ist hier Art 52 Abs 5 der Charta von Bedeutung. Dieser weist darauf hin, dass die Charta, soweit sie Grundsätze festsetzt – und dazu zählt auch  die Garantie der Menschenwürde –, der Umsetzung (durch Unionsorgane und die Mitgliedstaaten) bedarf und bestimmt dazu, dass diese „vor Gericht nur bei Auslegung der (Umsetzungs-)Akte und bei Entscheidungen über deren Rechtmäßigkeit herangezogen werden“ können. Das bedeutet, dass das eingeräumte Grundrecht nur mittelbar, nämlich über die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Umsetzungsakte und ihrer Anwendung, geltend gemacht werden kann.

Das gilt im Ergebnis auch für den innerstaatlichen Bereich. Ob hier nicht ein stärkerer Schutz möglich wäre, ist im Österreich-Konvent diskutiert worden, aber letztlich ergebnislos, weil der Grundrechtsausschuss mit der Diskussion dieser so wesentlichen Fragen viel zu spät begonnen hat und Fristverlängerungen abgelehnt wurden. Es mangelte hier an der notwendigen Sensibilität und der Bereitschaft, sich um einen Konsens zu bemühen. Aber immerhin gibt es interessante Ansätze zur Lösung dieser Fragen, etwa in den bemerkenswerten Vorschlägen des Dr. Schnizer – nach dem Grundkonzept: zunächst Feststellung des VfGH, ob aus verfassungsrechtlichen Gründen die Verpflichtung besteht, Vorschriften zu erlassen, und sodann gestaltende Ausführung durch den Gesetzgeber unter der üblichen nachprüfenden verfassungsrechtlichen Kontrolle, in der es wie stets bei der Gesetzesprüfung nur darum geht, ob der Gesetzgeber den Rahmen eingehalten hat, den die Verfassung vorgibt.
VII.

Wir haben gesehen, dass die Art der Verankerung des Schutzes der Menschenwürde im nationalen Grundrechtskatalog, im internationalen Recht und im EU-Recht durchaus unterschiedlich ist und auch dass diese unterschiedliche Art der Verankerung Probleme mit sich bringt. Sie sollten wenigstens angesprochen werden. Wir sollten aber das Positive daran nicht übersehen: Dass die Menschenwürde als Bestandteil und Grundlage unserer gesamten Rechtsordnung heute außer Streit steht. Keine Rechtsvorschrift darf in Widerspruch zu ihr erlassen oder angewendet werden. Das bedeutet freilich auch die Verpflichtung jedes Einzelnen, sich für die Realisierung des verbrieften Rechtes einzusetzen, insbesondere auch eine Verpflichtung für die Rechtssetzung und für die zum Vollzug der Gesetze berufenen Staatsorgane.
